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Neufassung der Prüfungs- und 
Studienordnung für den Diplom-
Studiengang Bauingenieurwesen 
 
vom 29. September 2004 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung 
mit den §§ 9 Abs. 2 Satz 1, 13 Abs. 2 Satz 1, 
74 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Brandenburg – Branden-
burgisches Hochschulgesetz (BbgHG) vom  
20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130) in der jeweils 
geltenden Fassung - gibt sich die Brandenbur-
gische Technische Universität Cottbus (BTU) 
folgende Satzung: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

1Diese Prüfungs- und Studienordnung gilt für 
das Diplom-Studium an der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus (im 
Folgenden: BTU). 2Sie regelt in einem allge-
meinen Abschnitt grundlegende Strukturen des 
Diplom-Studiums. 3In einem fachspezifischen 
Abschnitt werden die jeweiligen Inhalte und 
Anforderungen des einzelnen Diplom-Studien-
ganges geregelt. 4Beide Abschnitte sind für die 
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Lehrkräfte und Studierenden gleichermaßen 
verbindlich. 
 
 
§ 2 Ziel des Studiums 

1Das Diplom-Studium vermittelt den Studieren-
den die allgemeinen und fachbezogenen 
Grundlagen eines Studienfaches und darauf 
aufbauend die Fähigkeit zur Anwendung von 
Instrumenten und Methoden des Fachgebie-
tes, zur wissenschaftlichen Arbeit, zur kriti-
schen Einordnung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sowie zur selbständigen Erarbeitung ei-
gener wissenschaftlicher Beiträge. 2Je nach 
Ausrichtung des Studiengangs kann dies in 
einer Verbreiterung der Wissens- und Kompe-
tenzbasis bestehen oder aber auch in einer ge-
zielten Spezialisierung. 3Der Diplom-Abschluss 
ist formale Voraussetzung für die Promotion. 
 
 
§ 3 Graduierung 

1Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums 
wird der Diplom-Grad verliehen. 2Die genaue 
Bezeichnung des Grades regeln die jeweiligen 
fachspezifischen Bestimmungen des Studien-
gangs. 3Darüber stellt die BTU eine Urkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses aus. 
 
 
§ 4 Studienzugang 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum 
Diplom-Studium ist die Immatrikulation an der 
BTU nach §§ 2 ff. der Immatrikulationsordnung 
der BTU (ABl. 12/2002) in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
(2) Die jeweiligen fachspezifischen Bestim-
mungen können weitere Zulassungsvorausset-
zungen vorsehen. 
 
(3) Zulassungsbeschränkungen für einzelne 
Studiengänge bleiben unberührt. 
 
 
§ 5 Studienumfang und Regelstudienzeit 

(1) 1Die Regelstudienzeit eines Diplom-Studi-
ums umfasst mindestens neun und maximal 
zehn Semester einschließlich der Diplom-Ar-
beit und ihrer Verteidigung sowie eventueller 
Praxisphasen. 2Die tatsächliche Regelstudien-

zeit wird durch die fachspezifischen Bestim-
mungen festgelegt. 
 
(2) Das Studium beginnt in einem Winterse-
mester. 
 
(3) 1Der Umfang des Diplom-Studiums beträgt 
270 (9 Semester) bzw. 300 (10 Semester) Kre-
ditpunkte. 2In der Regel werden gemäß den 
Vorgaben des ECTS (European Credit Trans-
fer System) pro Semester 30 Kreditpunkte ver-
geben. 
 
(4) Das Lehrprogramm ist so aufgebaut und 
organisiert, dass das Studium bei Einhaltung 
des Regelstudienplans und erfolgreichem Ab-
schluss der Prüfungsleistungen innerhalb der 
Regelstudienzeit absolviert werden kann. 
 
(5) 1Auf Antrag an den Prüfungsausschuss 
wird die Inanspruchnahme der Schutzfristen 
des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes (MuSchG) sowie die Regelun-
gen zur Elternzeit in §§ 15, 16 des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes (BErzGG) entsprechend 
berücksichtigt. 2Ebenso werden auf Antrag an 
den Prüfungsausschuss die Zeiten der Mitwir-
kung in gesetzlich vorgesehenen Gremien und 
satzungsmäßigen Organen der BTU sowie in 
satzungsmäßigen Organen der Selbstverwal-
tung der Studierenden an der BTU mit bis zu 
zwei Semestern berücksichtigt. 
 
 
§ 6 Strukturierung des Studiums, Studien-

aufbau 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Mo-
dule sind thematisch und zeitlich abgerundete 
und in sich abgeschlossene Studieneinheiten, 
die zu einer auf das jeweilige Studienziel bezo-
genen Teilqualifikation führen. 
 
(2) 1Module können sich aus verschiedenen 
Lehr- und Lernformen (z.B. Vorlesungen, Se-
minaren, Übungen, Projekte, Praktika, Exkursi-
onen, Betriebspraktika, individuellem Selbst-
studium) zusammensetzen. 2Sie dauern in der 
Regel ein, jedoch nicht länger als zwei Semes-
ter. 3Der mit einem Modul verbundene Arbeits-
aufwand kann sich auch auf die vorlesungs-
freie Zeit erstrecken. 
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(3) Inhalt, Ausgestaltung und zu erbringende 
Leistungen eines Moduls sind in der jeweiligen 
Modulbeschreibung im Modulkatalog verbind-
lich niedergelegt. 
 
(4) 1Die Fachmodule werden durch das fach-
übergreifende Studium ergänzt. 2Es soll geis-
tes-, wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche 
Kenntnisse und Kompetenzen vermitteln, die 
nicht zu den Kerninhalten des Studiengangs 
gehören und die den Absolventinnen und Ab-
solventen zur Einschätzung ihres beruflichen 
Handelns dienen. 
 
(5) 1Das Studium gliedert sich in ein Grundstu-
dium, das mit der Diplom-Vorprüfung abge-
schlossen wird und ein Hauptstudium, das mit 
der Diplom-Prüfung abschließt. 2Die Diplom-
Vorprüfung besteht aus mit den Modulen des 
Grundstudiums verbundenen Prüfungsleistun-
gen, die Diplom-Prüfung aus mit den Modulen 
des Hauptstudiums verbundenen Prüfungsleis-
tungen sowie der Diplom-Arbeit. 
 
(6) 1Durch die Diplom-Vorprüfung soll die oder 
der Studierende nachweisen, dass sie oder er 
das Studium mit Aussicht auf Erfolg fortsetzen 
kann und dass sie oder er die inhaltlichen 
Grundlagen des Faches, ein methodisches 
Instrumentarium und eine systematische 
Orientierung erworben hat. 2Sie ist so auszu-
gestalten, dass sie vor Beginn des auf das 
Grundstudium folgenden Semesters abge-
schlossen werden kann. 
 
(7) 1Die Diplom-Prüfung bildet den berufsquali-
fizierenden Abschluss des Diplom-Studien-
gangs. 2Durch die Diplom-Prüfung wird festge-
stellt, ob die oder der Studierende die Zusam-
menhänge des Faches überblickt, die Fähig-
keit besitzt, wissenschaftliche Methoden und 
Erkenntnisse anzuwenden, und die für den 
Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 
 
 
§ 7 Anforderungen des Studiums, Kredit-

punkte, Studiengestaltung 

(1) 1Das Studium setzt sich zusammen aus 
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodulen. 2Wel-
che Module zu einem Fachstudium gehören 
und welchen Status sie in diesem haben, re-

geln die jeweiligen fachspezifischen Bestim-
mungen. 
 
(2) 1Für den erfolgreichen Abschluss eines Mo-
duls werden Kreditpunkte in der in der Modul-
beschreibung festgelegten Anzahl vergeben. 
2Sie werden nach dem voraussichtlich erfor-
derlichen Arbeitsaufwand der Studierenden be-
rechnet. 3Als Arbeitsbelastung werden 1.800 
Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. 4Ein 
Kreditpunkt entspricht damit einem Arbeitsauf-
wand der Studierenden oder des Studierenden 
von max. 30 Stunden. 
 
(3) Module werden mit Prüfungsleistungen ab-
geschlossen (§ 9). 
 
(4) 1Die Studierenden haben das Recht, ihren 
Studienablauf individuell zu gestalten. 2Sie sind 
jedoch verpflichtet, die Prüfungs- und Studien-
ordnung und die Festlegungen der fachspezifi-
schen Bedingungen einzuhalten. 3Die Abfolge 
von Modulen innerhalb eines Studienplanes 
wird durch die entsprechende Anlage zu den 
fachspezifischen Bestimmungen empfohlen. 
4Der Grad der Verbindlichkeit dieser Abfolge 
wird ebenfalls dort festgelegt. 5Davon unbe-
nommen sind Zwänge, die sich aus der Defini-
tion von fachlichen Zulassungsvoraussetzun-
gen für Module ergeben. 
 
 
§ 8 Studienberatung, Mentoren 

(1) Die allgemeine Studienberatung wird durch 
die Zentrale Studienberatung (alle Studieren-
de) und das Akademische Auslandsamt (aus-
ländische Studierende) durchgeführt. 
 
(2) 1Für die Fachstudienberatung stehen Stu-
diengangsleiter, Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses, Fachstudienberater oder Mentoren 
zur Verfügung. 2Näheres regeln die fachspezi-
fischen Bestimmungen. 
 
(3) Werden durch einen Studiengang Fristen 
nach § 10 Abs. 3 definiert, ist durch die Fach-
studienberatung sicherzustellen, dass Studie-
rende rechtzeitig vor Überschreiten dieser Fris-
ten über ihren Studienstand informiert und be-
raten werden. 
 
 



07.06.2005 Amtsblatt der Brandenburgischen Technischen Universität 11/2005  
 

 

  Seite 5 

§ 9 Prüfungen und Studienleistungen 

(1) Die kontinuierliche Leistungsüberprüfung 
im Diplom-Studium erfolgt durch studienbeglei-
tende Prüfungsleistungen, d.h. individuelle 
Prüfungen (Fachprüfungen) und Studienleis-
tungen, die jeweils im Zusammenhang mit 
einem Modul erbracht werden. 
 
(2) 1Jede Prüfung wird bewertet und benotet 
und geht in die Gesamtnote ein. 2Sie kann sich 
aus Teilleistungen unterschiedlicher Form (Ab-
satz 4) zusammensetzen. 
 
(3) 1Studienleistungen werden bewertet, aber 
in der Regel nicht benotet. 2Sie erscheinen auf 
dem Zeugnis, gehen aber auch wenn sie beno-
tet werden, nicht in die Gesamtnote ein. 
 
(4) 1Prüfungsleistungen werden in schriftlicher 
oder mündlicher Form erbracht: 

1. Schriftlich zu erbringende Leistungen sind 
insbesondere: 
- Klausur, Testat; 
- zeichnerische und gestalterische Ausarbei-

tung (Entwurf); 
- Hausarbeit, Studienarbeit, Essay, einschließ-

lich der Diplom-Arbeit; 
- Bericht. 

2. Mündlich zu erbringende Leistungen sind 
insbesondere: 
- Prüfungsgespräch, Verteidigung; 
- Referat, Präsentation, Seminarvortrag. 
2Exkursionen und Betriebspraktika werden mit 
Studienleistungen abgeschlossen. 
 
(5) 1Der Prüfungszeitpunkt und die Prüfungs-
dauer sind rechtzeitig von den Prüfenden be-
kannt zu geben. 2Zeitliche Überschneidungen 
unterschiedlicher Prüfungen sind auszuschlies-
sen. 3Art und Umfang der zu erbringenden Prü-
fungsleistung sind in der Modulbeschreibung 
ausführlich zu dokumentieren. 4Klausuren dau-
ern in der Regel mindestens 90 und höchstens 
180 Minuten, Testate maximal 60 Minuten. 
5Mündliche Prüfungsleistungen haben in der 
Regel eine Dauer von mindestens 15 und ma-
ximal 60 Minuten. 6Schriftliche Prüfungsleistun-
gen, die zu mehr als 50 % nach dem Antwort-
Wahl-Verfahren (Multiple-Choice-Verfahren) 
ablaufen, sind ausgeschlossen. 

(6) 1Schriftliche und mündliche Prüfungsleis-
tungen, deren Bestehen Voraussetzung für die 
Fortsetzung des Studiums sind (Zweitwieder-
holungen, Diplom-Arbeit, Verteidigung), wer-
den von mindestens zwei Prüfenden abgenom-
men. 2Soweit schriftliche Prüfungsleistungen 
studienbegleitend stattfinden, genügt die Ab-
nahme durch eine oder einen Prüfenden. 3Stu-
dienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
werden von mindestens einer oder einem Prü-
fenden abgenommen, in der Regel in Gegen-
wart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 
sachkundigen Beisitzers. 4Die Beisitzerin oder 
der Beisitzer ist vor der Notenfestsetzung zu 
hören. 5Gegenstand und die wesentlichen Er-
gebnisse sind zu protokollieren. 
 
(7) 1Das Bewertungsverfahren für schriftliche 
Prüfungsleistungen soll vier Wochen nicht 
überschreiten. 2Das Ergebnis mündlicher Prü-
fungsleistungen ist der Studierenden oder dem 
Studierenden im Anschluss an die Prüfungs-
leistung mitzuteilen. 
 
(8) 1Studierende haben das Recht, gleichwerti-
ge Prüfungsleistungen in einer anderen als der 
vorgesehenen Form zu erbringen, wenn sie 
durch ärztliches Attest nachweisen, dass sie 
wegen länger andauernder oder ständiger kör-
perlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgese-
henen Form abzulegen. 2Insbesondere ist, falls 
die Art der Behinderung es rechtfertigt, die Be-
arbeitungszeit bei den schriftlichen Prüfungs-
leistungen angemessen zu verlängern. 3Über 
den zu stellenden Antrag entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 
4Die Entscheidung ist aktenkundig zu machen. 
 
 
§ 10 Anmeldefristen, Prüfungszeiträume, 

Studienfristen 

(1) 1Die oder der Studierende, der erstmalig 
eine Prüfungsleistung ablegen möchte, hat 
sich dazu durch Anmeldung zu dem dazugehö-
rigen Modul beim Prüfungsamt anzumelden. 
2Der Termin für die Prüfungsanmeldung liegt in 
der Regel zwei Wochen nach dem Beginn der 
Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters. 
3Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt ist den 
Studierenden die Terminierung der mit dem 
Modul verbundenen Prüfungsleistungen mitzu-
teilen. 4Bis zum Ende der siebten Woche nach 
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Beginn des Moduls oder einer gleichwertigen 
Frist innerhalb geblockter Module kann der 
Rücktritt erklärt werden. 5Dann gelten die im 
Modul bereits absolvierten Teilleistungen als 
nicht unternommen. 
 
(2) 1Vor Beginn und am Ende der Vorlesungs-
zeit sind Prüfungszeiträume vorgesehen. 2Prü-
fungsleistungen können auch außerhalb dieser 
Zeiträume semesterbegleitend stattfinden. 3Die 
Prüfungsleistungen sind so zu terminieren, 
dass sie grundsätzlich innerhalb der Regelstu-
dienzeit vollständig abgelegt werden können. 
 
(3) 1Die fachspezifischen Bestimmungen kön-
nen Fristen vorsehen, innerhalb derer Studien-
abschnitte oder der Gesamtumfang spätestens 
zu absolvieren sind. 2Werden solche Studien-
fristen aus selbst zu vertretenden Gründen 
überschritten, so können in diesem Studien-
gang an der BTU in der Regel keine weiteren 
Prüfungsleistungen erbracht werden. 3Für die 
Geltendmachung von Gründen, die das Über-
schreiten der Fristen nach Satz 1 rechtfertigen 
sollen, ist § 16 Abs. 2 anzuwenden. 
 
 
§ 11 Zulassung zur Diplom-Vorprüfung und 

Diplom-Prüfung 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung oder Diplom-Prü-
fung eines Studiengangs wird zugelassen, wer 
jeweils die Immatrikulation im entsprechenden 
Diplom-Studiengang an der BTU nachweist 
und sich erstmals zu einem Modul anmeldet. 
 
(2) Die Zulassung wird versagt, wenn 

1. die Kandidatin oder der Kandidat sich in 
einem Prüfungsverfahren in demselben 
oder in einem anderen fachlich naheste-
henden Studiengang befindet, oder 

2. wenn die Kandidatin oder der Kandidat in 
demselben oder in einem fachlich naheste-
henden Studiengang an einer Universität 
oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik ihren oder seinen Prü-
fungsanspruch verloren hat. 

3. Das Vordiplom nicht bestanden ist. 
 
(3) 1Die Bekanntgabe der Zulassung ein-
schließlich der Prüfungstermine und der Versa-
gung der Zulassung erfolgt nach § 41 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 2Die 

Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich und 
ist zu begründen. 
 
(4) Näheres regeln die fachspezifischen Be-
stimmungen in Abschnitt II. 
 
 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, 

Bildung der Noten 

(1) 1Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tungen erfolgt durch die jeweilig Prüfenden in 
Form von Noten. 2Folgende Noten sind zu ver-
wenden: 

1,0/1,3: sehr gut  
- eine hervorragende Leistung 

1,7/2,0: gut  
- eine Leistung, die erheblich  
   über den durchschnittlichen An- 
   forderungen liegt 

2,3: gut  
- eine Leistung, die über den  
   durchschnittlichen Anforderun- 
   gen liegt 

2,7/3,0/3,3: befriedigend  
- eine Leistung, die durchschnittli- 
   chen Anforderungen genügt 

3,7/4,0: ausreichend  
- eine Leistung, die trotz ihrer  
   Mängel noch den Anforderun- 
   gen genügt 

5,0: nicht ausreichend  
- eine Leistung, die wegen erheb- 
   licher Mängel den Anforderun- 
   gen nicht mehr genügt. 

 
(2) Eine einzelne Prüfungsleistung ist bestan-
den, sofern sie mindestens mit der Note 4,0 
(„ausreichend”) benotet wurde. 
 
(3) Setzt sich eine Prüfungsleistung aus meh-
reren Teilleistungen zusammen, so regeln die 
Festlegungen der Modulbeschreibung den An-
teil an bestandenen Teilleistungen, der min-
destens notwendig ist, um die gesamte Prü-
fungsleistung zu bestehen. 
 
(4) 1Bei der Bildung der Gesamtnote für die 
Diplom-Vorprüfung und die Diplom-Prüfung 
wird jeweils das mit den Kreditpunkten gewich-
tete Mittel der Noten aus den mit Prüfung ab-
geschlossenen Modulen des Grundstudiums 
bzw. des Hauptstudiums gebildet. 2Hierbei wird 
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die erste Dezimalstelle nach dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Dezimalstellen wer-
den ohne Rundung gestrichen. 3Die Noten für 
die Gesamtnote lauten: 

bis 1,5: sehr gut  
- eine hervorragende Leis- 
   tung 

über 1,5 bis 2,0: gut  
- eine Leistung, die erheb- 
   lich über den durchschnitt- 
   lichen Anforderungen liegt 

über 2,0 bis 2,5: gut  
- eine Leistung, die über  
   den durchschnittlichen An- 
   forderungen liegt 

über 2,5 bis 3,5: befriedigend  
- eine Leistung, die durch- 
   schnittlichen Anforderun- 
   gen genügt 

über 3,5 bis 4,0: ausreichend  
- eine Leistung, die trotz  
   ihrer Mängel noch den An- 
   forderungen genügt 

über 4,0: nicht ausreichend  
- eine Leistung, die wegen  
   erheblicher Mängel den  
   Anforderungen nicht mehr  
   genügt. 

 
(5) Für die Umrechnung der erzielten Gesamt-
note für Transferzwecke wird folgende ECTS-
Skala bei bestandenen Gesamtleistungen zu 
Grunde gelegt: 
A die besten 10% oder bis 1,5  
B die nächsten 25% oder über 1,5 bis 2,0 
C die nächsten 30% oder über 2,0 bis 2,5 
D die nächsten 25% oder über 2,5 bis 3,5 
E die nächsten 10% oder über 3,5 bis 4,0 

Nicht bestandene Leistungen können wie folgt 
differenziert werden: 
FX nicht bestanden  

- es sind Verbesserungen erforderlich,  
   bevor die Leistungen anerkannt werden  
   können 

F nicht bestanden  
- es sind erhebliche Verbesserungen er- 
   forderlich. 

 
 

§ 13 Festlegungen zu Wiederholungsprü-
fungen 

(1) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen dür-
fen zweimal wiederholt werden (Wiederho-
lungsprüfung). 2Wird die Prüfungsleistung auch 
nach zweimaliger Wiederholung mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet oder gilt sie als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so ist die 
Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. 
 
(2) 1Die Anmeldung zu einer Wiederholungs-
prüfung muss spätestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin erfolgen. 2Erste Wiederholun-
gen einer Prüfungsleistung werden in dersel-
ben Form wie die nicht bestandene Prüfungs-
leistung durchgeführt. 3Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) 1Erste Wiederholungstermine für Prüfungs-
leistungen sind spätestens im darauffolgenden 
Semester anzubieten, Gelegenheit zur zweiten 
Wiederholung ist im Laufe eines Jahres nach 
der ersten Prüfungsleistung zu geben. 2Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 
(4) In einem anderen Studiengang der BTU 
oder demselben Studiengang an einer anderen 
Universität oder gleichgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland erfolglos un-
ternommene Versuche, eine bestimmte Prü-
fungsleistung abzulegen, werden auf die Wie-
derholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 ange-
rechnet. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Teilleistun-
gen einer Prüfungsleistung entsprechend. 
 
(6) Für die Wiederholung der Diplom-Arbeit gilt 
§ 21. 
 
 
§ 14 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation und die Wahrneh-
mung der durch diese Prüfungsordnung zuge-
wiesenen Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss 
zu bilden. 2Der Prüfungsausschuss besteht 
aus fünf Mitgliedern sowie je einer Stellvertre-
terin oder einem Stellvertreter je Statusgruppe 
und setzt sich wie folgt zusammen: 

- drei Hochschullehrerinnen oder Hochschul-
lehrern, 
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- einer akademischen Mitarbeiterin oder einem 
akademischen Mitarbeiter, 

- einer oder eines Studierenden. 
3Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt in der Regel drei Jahre, für 
Studierende ein Jahr. 4Soweit Entscheidungen 
die Bewertung von Prüfungsleistungen betref-
fen, haben studentische Mitglieder nur bera-
tende Stimme. 
 
(2) Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat be-
stimmt und wählen aus ihrer Mitte eine den 
Vorsitz führende Person und deren Stellvertre-
ter oder Stellvertreterin, die Hochschullehrerin-
nen oder Hochschullehrer sein müssen. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, 
dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet regelmäßig 
dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prü-
fungs- und Studienzeiten einschließlich der tat-
sächlichen Bearbeitungszeiten für die Diplom-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Modul- 
und Gesamtnoten. 3Der Bericht ist in geeigne-
ter Weise durch die Fakultät offenzulegen. 
4Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungs- und Studienordnung und 
der Studienpläne. 5Der Prüfungsausschuss 
kann durch Beschluss Aufgaben auf seine Vor-
sitzende oder seinen Vorsitzenden übertragen. 
6Mitglieder des Prüfungsausschusses können 
Zuständigkeiten desselben nicht wahrnehmen, 
wenn sie selbst Beteiligte der Prüfungsangele-
genheiten sind. 
 
(4) 1Der Ausschuss beschließt mit einfacher 
Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stim-
me der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter unterliegen der Amtsverschwiegenheit; so-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
sind nicht öffentlich. 
 
 

§ 15 Prüfende sowie Beisitzerinnen oder 
Beisitzer 

(1) Als Prüfende und Beisitzerinnen oder Bei-
sitzer sind alle nach § 12 Abs. 3 BbgHG be-
rechtigten Personen befugt. 
 
(2) In der Regel wird die zu einem Modul gehö-
rende Prüfungsleistung von den in dem Modul 
Lehrenden abgenommen, die auch die Bei-
sitzerinnen und Beisitzer festlegen. 
 
(3) 1Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig. 2Sie unterliegen nur der Prü-
fungsordnung des Studienganges. 
 
(4) Für die Prüfenden sowie Beisitzerinnen 
oder Beisitzer gilt § 14 Abs. 5 entsprechend. 
 
(5) 1Sollten Prüfende aus zwingenden Gründen 
Prüfungen nicht oder nur mit erheblichen Ter-
minverschiebungen abnehmen können, kann 
der Prüfungsausschuss andere Prüfende be-
nennen und Abweichungen von den Prüfungs-
terminen gestatten. 2Die betreffenden Kandida-
tinnen und Kandidaten sind zur Entscheidung 
des Prüfungsausschusses zu hören. 3Die vor-
geschlagenen Prüfenden können unter Anga-
be von Gründen beim Prüfungsausschuss be-
antragen, andere Prüfende zu benennen. 
 
(6) 1Erstprüferin oder Erstprüfer der Diplom-Ar-
beit und der Verteidigung ist in der Regel die 
jeweilige Betreuerin oder der jeweilige Betreu-
er. 2Die Kandidatin oder der Kandidat kann die 
Zweitprüferin oder den Zweitprüfer vorschla-
gen. 3Die Entscheidung trifft die Erstprüferin 
oder der Erstprüfer. 4Erstprüfende müssen An-
gehörige der BTU sein. 
 
 
§ 16 Rechtfertigungsgründe für Fristüber-

schreitung, Versäumnisse, Rücktritt; 
Ordnungsverstöße 

(1) 1Wenn die Kandidatin oder der Kandidat 
nach Anmeldung zum Modul und nach Ablauf 
der Rücktrittsfrist zu einem Prüfungstermin 
ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne trif-
tigen Grund von der Prüfung zurücktritt, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden und wird mit „nicht 
ausreichend” (5) bewertet. 2Das gleiche gilt, 
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 
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innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. 
 
(2) 1Gründe, die das Überschreiten der Fristen 
nach § 10 Abs. 3 Satz 2 rechtfertigen sollen, 
sowie Rücktritts- oder Versäumnisgründe nach 
Absatz 1, müssen unverzüglich nach ihrem 
Auftreten beim Prüfungsamt geltend gemacht 
und nachgewiesen werden. 2Der Nachweis ist 
im Fall einer Krankheit grundsätzlich durch ein 
ärztliches Attest zu erbringen, das in der Regel 
nicht später als am Prüfungstag ausgestellt 
sein darf. 3In offensichtlichen Fällen kann auf 
die Vorlage eines Attestes verzichtet werden. 
4Gibt die Kandidatin oder der Kandidat eine 
schriftliche Arbeit oder sonstige Aufzeichnun-
gen ab, war aber verhindert, die Prüfungsleis-
tung zu erbringen, so hat sie oder er die Ver-
hinderungsgründe unmittelbar im Anschluss 
hieran beim Prüfungsamt geltend zu machen. 
5Die Geltendmachung darf keine Bedingungen 
enthalten und kann nicht zurückgenommen 
werden. 6Über die Anerkennung der Gründe 
und die Dauer der Fristverlängerung entschei-
det der Prüfungsausschuss. 
 
(3) 1Die Geltendmachung einer Verhinderung 
beim schriftlichen Teil der Prüfungsleistung ist 
auf jeden Fall ausgeschlossen, wenn nach Ab-
schluss des bereits abgelegten Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 2Bei einer Ver-
hinderung in der mündlichen Prüfung ist die 
Geltendmachung nach Bekanntgabe des Er-
gebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 3Soweit nach Absatz 1 eine Prü-
fungsleistung mit der Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet oder die Prüfungsteilnehmerin 
oder der Prüfungsteilnehmer nach Absatz 6 
Satz 1 oder § 10 Abs. 3 Satz 2 von der Prü-
fung ausgeschlossen wird oder nach Absatz 7 
die Prüfung nachträglich für nicht bestanden 
erklärt oder das Prüfungsergebnis berichtigt 
wird, ist die Anerkennung einer Verhinderung 
ausgeschlossen. 
 
(4) In Fällen besonderer Härte kann der Prü-
fungsausschuss auf Antrag die Nachfertigung 
von schriftlichen Arbeiten erlassen oder beson-
dere Anordnungen für die Nachholung einer 
mündlichen Prüfung treffen. 
 
(5) 1Ist einer Kandidatin oder einem Kandida-
ten aus wichtigen Gründen die ganze oder teil-
weise Ablegung des schriftlichen oder des 

mündlichen Teils der Prüfung nicht zuzumuten, 
so kann auf Antrag ihr oder sein Fernbleiben 
genehmigt werden. 2Die Absätze 1 bis 4 gelten 
sinngemäß. 
 
(6) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, 
das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, wirkt sie oder er bei 
einer Täuschung mit, oder stört sie oder er den 
ordnungsgemäßen Verlauf der Prüfung, oder 
wird zum Zweck der bewussten Täuschung 
geistiges Eigentum anderer verletzt oder publi-
ziertes Material Dritter ohne Angabe der Quel-
len/Autorenschaft verwendet und als eigene 
Leistung eingereicht (Plagiarismus), wird die 
betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-
chend” (5,0) bewertet und die Kandidatin oder 
der Kandidat kann von den jeweilig Prüfenden 
von einer Fortsetzung der Prüfung ausge-
schlossen werden. 2Die Feststellung wird von 
den Prüfenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. 3In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prü-
fungsleistungen ausschließen. 
 
(7) Werden Verfehlungen erst nach Abschluss 
der Prüfung bekannt und hat die Kandidatin 
oder der Kandidat ihr oder sein Studium noch 
nicht beendet, wird die Prüfung ebenfalls als 
„nicht ausreichend” (5) gewertet. 
 
(8) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor 
einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 
 
 
§ 17 Dokumentation 

(1) Für die Organisation der Leistungsüberprü-
fung und die zeitnahe Übermittlung der Ergeb-
nisse an das Prüfungsamt sind die federfüh-
renden Lehrenden des jeweiligen Moduls ver-
antwortlich. 
 
(2) 1Das Prüfungsamt führt eine Übersicht über 
Bestehen und Nichtbestehen, die akkumulier-
ten Kreditpunkte sowie die Benotung der jewei-
ligen Prüfungen und Studienleistungen. 2Die 
Studierenden können sich diese Leistungs-
übersicht (Transcript of Records) bei Bedarf 
ausgeben und bescheinigen lassen. 
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§ 18 Anrechnung von Studienzeiten, Prü-
fungsleistungen und Kreditpunkten 

(1) 1Studienzeiten, Prüfungsleistungen und 
Kreditpunkte im gleichen Studiengang an an-
deren Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes werden von Amts wegen 
ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. 2An-
sonsten ist die Gleichwertigkeit festzustellen, 
wenn Studienzeiten und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen den-
jenigen des Studienganges, für den die An-
rechnung beantragt wird, im wesentlichen ent-
sprechen. 3Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Leistungen für den Zweck der Prüfun-
gen nach § 1 vorzunehmen. 
 
(2) 1Für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von Prüfungsleistungen an ausländischen 
Hochschulen sind die von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
oder andere zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen maßgebend. 2Im Übrigen kann bei Zwei-
feln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
3Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder 
eine weitergehende Anrechnung beantragt 
wird, entscheidet der Prüfungsausschuss über 
die Gleichwertigkeit. 4Abweichende Anrech-
nungsbestimmungen aufgrund von Vereinba-
rungen mit ausländischen Hochschulen blei-
ben unberührt. 
 
(3) 1Leistungen, die an anderen ausländischen 
Hochschulen erbracht werden, werden aner-
kannt, wenn die oder der Studierende sich die 
Anerkennungsfähigkeit in Form eines „Lear-
ning Agreements“ vor Antritt des Auslandsse-
mesters durch den Prüfungssausschuss bestä-
tigen lässt. 2Die oder der Studierende hat die 
für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 
 
(4) 1Werden Prüfungsleistungen anerkannt, 
sind die Noten bei vergleichbaren Notensyste-
men zu übernehmen und nach Maßgabe der 
Prüfungsordnung in die Berechnung der Fach- 
und Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei ordinal 
skalierten Notensystemen ist der numerische 
Mittelwert der Note zu übernehmen. 3Bei nicht 

vergleichbaren Notensystemen wird bei ein-
deutig positivem Abschluss der Vermerk „be-
standen” aufgenommen. 4Eine Kennzeichnung 
der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 
 
(5) Für Studienzeiten, Prüfungsleistungen so-
wie Kreditpunkte in staatlich anerkannten Fern-
studien gelten die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend. 
 
(6) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten 
werden anerkannt. 
 
 
§ 19 Diplom-Arbeit 

(1) 1Die Diplom-Arbeit ist eine Prüfung, mit der 
die oder der Studierende nachweisen muss, 
dass sie oder er innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine bestimmte Aufgabe selbständig und 
erfolgreich bearbeiten und wissenschaftlich be-
gründet theoretische und praktische Kenntnis-
se zur Lösung eines Problems beitragen kann. 
2Die Diplom-Arbeit soll dem fortgeschrittenen 
Wissensstand in der Fachdisziplin entspre-
chen. 3Die Diplom-Arbeit besteht aus der 
schriftlichen Arbeit und ihrer Verteidigung. 
 
(2) Die Diplom-Arbeit kann von den in Lehre 
und Forschung tätigen Hochschullehrerinnen 
oder Hochschullehrern der BTU und anderen 
nach § 12 Abs. 3 BbgHG prüfungsberechtigten 
Personen ausgegeben und betreut werden. 
 
(3) 1Die Anforderungen an die zu erbringende 
Leistung sind in einer Modulbeschreibung zu 
definieren. 2Der Umfang des Moduls Diplom-
Arbeit umfasst in der Regel 30 Kreditpunkte. 
3Für Anfertigung und Abschluss (Verteidigung) 
der Diplom-Arbeit ist das letzte Semester der 
Regelstudienzeit vorgesehen. 4Die Bearbei-
tungszeit wird in den jeweiligen fachspezifi-
schen Bestimmungen definiert. 5Der Zeitpunkt 
der Ausgabe und Abgabe ist aktenkundig zu 
machen. 6Die Aufgabenstellung muss so gear-
tet sein, dass die Bearbeitung in der vorgege-
benen Frist möglich ist. 
 
(4) Zulassungsvoraussetzungen zur Diplom-
Arbeit können die jeweiligen fachspezifischen 
Bestimmungen regeln. 
 
(5) 1Das Thema der schriftlichen Arbeit kann 
nur einmal und innerhalb der ersten zwei Mo-
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nate der Bearbeitungszeit zurückgegeben wer-
den. 2Im Einzelfall kann der Prüfungsaus-
schuss auf begründeten Antrag der Kandidatin 
oder des Kandidaten die Bearbeitungszeit um 
bis zu einem Monat verlängern; der Antrag da-
zu ist von der oder dem Studierenden schrift-
lich bis zu vier Wochen vor dem vereinbarten 
Abgabetermin zu stellen. 3Die Stellungnahme 
der oder des betreuenden Prüfenden ist die-
sem Antrag beizufügen. 
 
(6) Bei der Abgabe der schriftlichen Arbeit hat 
die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu 
versichern, dass sie oder er die Arbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt so-
wie Zitate kenntlich gemacht hat. 
 
 
§ 20 Annahme und Bewertung der Diplom-

Arbeit 

(1) 1Die schriftliche Arbeit ist fristgemäß beim 
Erstbetreuer in zweifacher Ausfertigung abzu-
liefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 2Wird die Arbeit nicht fristgemäß ab-
geliefert, wird sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 3Für die Durchführung der schriftli-
chen Arbeit gilt § 9 Abs. 6 und 8. 4Die schriftli-
che Arbeit wird von zwei im Diplom-Studien-
gang lehrenden Prüfenden schriftlich begut-
achtet und nach § 12 Abs. 1 bewertet. 
 
(2) 1Ist die schriftliche Arbeit mindestens mit 
der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet, erfolgt 
die Verteidigung. 2Für die Durchführung der 
Verteidigung gilt § 9 Abs. 5 bis 8. 3Diese wird 
als Gruppen- oder Einzelprüfung abgelegt und 
nach § 12 Abs. 1 bewertet. 4Die Verteidigung 
ist in der Regel hochschulöffentlich, Ausnah-
men genehmigt der Prüfungsausschuss. 
 
(3) 1Die Diplom-Arbeit ist bestanden, sofern die 
Gesamtbewertung einschließlich der Verteidi-
gung mindestens mit der Note „ausreichend” 
(4,0) benotet wurde. 2Die Wichtung der beiden 
Teile für die Gesamtnote ist in den fachspezifi-
schen Bestimmungen in Abschnitt II festgelegt. 
 
 
§ 21 Wiederholung der Diplom-Arbeit 

(1) 1Eine mit „nicht ausreichend” (5,0) bewerte-
te Diplom-Arbeit kann einmal wiederholt wer-

den. 2Eine zweite Wiederholung ist ausge-
schlossen. 
 
(2) Eine Rückgabe des Themas der Wiederho-
lung der Diplom-Arbeit innerhalb der in § 19 
Abs. 5 Satz 1 genannten Frist ist nur zulässig, 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der 
Anfertigung ihrer oder seiner ersten Diplom-Ar-
beit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 
 
 
§ 22 Ergänzungsmodule 

(1) Die Studierenden können außer in den 
durch die jeweiligen fachspezifischen Bestim-
mungen (in den Anlagen 1 und 2) genannten 
Modulen noch in weiteren an der BTU (auch 
einmalig durch Lehrbeauftragte oder Gastdo-
zenten) oder während des Auslandsstudiums 
angebotenen einschlägigen Veranstaltungen 
oder Modulen (Ergänzungsmodulen) Kredit-
punkte erwirtschaften und Prüfungsleistungen 
erbringen. 
 
(2) 1Ergänzungsmodule sind im Vorab durch 
den Prüfungsausschuss zu genehmigen. 2Es 
ist ausdrücklich festzulegen, ob das Ergän-
zungsmodul der Erwirtschaftung von Kredit-
punkten (Studienleistung, Abschluss mit „be-
standen”) oder der Erbringung einer benoteten 
Prüfung dient. 
 
(3) Näheres regeln die fachspezifischen Be-
stimmungen in Abschnitt II. 
 
 
§ 23 Zusatzmodule 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich 
im Rahmen des Diplom-Studiums außer in den 
durch die fachspezifischen Bestimmungen der 
Prüfungs- und Studienordnung vorgeschriebe-
nen Modulen noch in weiteren an der BTU an-
gebotenen Modulen (Zusatzmodulen) prüfen 
lassen. 
 
(2) 1Die Ergebnisse dieser Prüfungsleistungen 
werden auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten an das Prüfungsamt in das Zeug-
nis aufgenommen. 2Sie können jedoch nicht 
zur Erwirtschaftung von Kreditpunkten heran-
gezogen werden und gehen nicht in die Be-
rechnung der Gesamtnote ein. 
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(3) Diese Prüfungsleistungen unterliegen den 
Bestimmungen, wie sie in der jeweiligen Mo-
dulbeschreibung oder in den Ordnungen ihres 
Studiengangs festgelegt sind. 
 
 
§ 24 Vordiplom-Zeugnis, Diplom-Zeugnis 

und Diplom-Urkunde 

(1) Die Diplom-Vorprüfung hat bestanden, wer 
alle nach Maßgabe der fachspezifischen Be-
stimmungen für das Grundstudium erforderli-
chen Module einschließlich der damit verbun-
denen Prüfungsleistungen erfolgreich abge-
schlossen und mindestens 90 Kreditpunkte er-
wirtschaftet hat. 
 
(2) Die Diplom-Prüfung hat bestanden, wer alle 
nach Maßgabe der fachspezifischen Bestim-
mungen für den Studiengang erforderlichen 
Module einschließlich der damit verbundenen 
Prüfungsleistungen erfolgreich abgeschlossen 
und die insgesamt erforderliche Kreditpunkt-
zahl (270 oder 300) erwirtschaftet hat. 
 
(3) 1Die Kandidatin oder der Kandidat erhält 
über das Ergebnis der Vordiplom-Prüfung und 
der Diplom-Prüfung jeweils ein Zeugnis. 2Das 
Zeugnis der Vordiplom-Prüfung enthält folgen-
de Angaben: 

- die Liste aller mit Prüfung abgeschlossenen 
Module mit Noten und Kreditpunkten, 

- die Liste aller mit Studienleistung abge-
schlossenen Module mit Kreditpunkten und 
ggf. Noten, 

- ggf. die Ergänzungsmodule mit Noten und 
Kreditpunkten, 

- die Gesamtnote, 
- die Zusatzmodule (auf Antrag). 
3Das Zeugnis der Diplom-Prüfung enthält ne-
ben den nach Satz 2 erforderlichen noch fol-
gende Angaben: 

- das Thema der Diplom-Arbeit und den Na-
men der Erstbetreuerin oder des Erstbetreu-
ers, 

- die Note der Diplom-Arbeit einschließlich der 
Verteidigung, 

- ggf. die gewählte Studienrichtung. 
 
(4) 1Das Zeugnis enthält jeweils das Datum, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist. 2Es ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
3Das Zeugnis ist zweisprachig in Deutsch und 
Englisch auszufertigen. 4Dem Diplom-Zeugnis 
wird ein Diploma Supplement in englischer 
Sprache beigefügt. 
 
(5) 1Gleichzeitig mit dem Diplom-Zeugnis wird 
der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Ur-
kunde mit dem Datum des Zeugnisses ausge-
händigt. 2Darin wird die Verleihung des akade-
mischen Grades beurkundet. 3Die Urkunde 
wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
und der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät 
unterzeichnet sowie mit dem Siegel der BTU 
versehen. 4Die Urkunde ist zweisprachig in 
Deutsch und Englisch auszufertigen. 
 
(6) 1Bei endgültigem Nichtbestehen des Stu-
diengangs erhält die Kandidatin oder der Kan-
didat auf Antrag eine vom Prüfungsamt ausge-
stellte Bestätigung über die von ihr oder von 
ihm erbrachten und im Antrag bezeichneten 
Prüfungsleistungen, die darauf hinweist, dass 
es sich nur um Teile der Anforderungen des 
Studiengangs handelt. 2Entsprechendes gilt, 
wenn Studierende, die Teile des Studiengangs 
absolviert haben, die BTU verlassen. 
 
 
§ 25 Einsicht in die Prüfungs- und Studien-

akten 

1Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf 
Antrag nach Abschluss jeder Prüfung unter 
Aufsicht Einsicht in ihre oder seine Arbeiten, 
die Bemerkungen der Prüfenden, welche die 
Prüfung abgenommen haben, und in die ent-
sprechenden Protokolle gewährt. 2Der Antrag 
ist spätestens innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Einzelleis-
tung bei der oder dem Prüfungsausschussvor-
sitzenden zu stellen. 3Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt im Beneh-
men mit den Prüfenden Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 
 
 
§ 26 Ungültigkeit der Prüfungsleistungen, 

Aberkennung des Diplom-Grades 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bei 
einer Prüfung oder Studienleistung getäuscht 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
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Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und 
die Prüfungsleistung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach der Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Prüfungsleistung geheilt. 
2Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zu-
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
 
(3) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen und gegebenenfalls ein neues zu ertei-
len. 2Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist 
auch die Diplom-Urkunde einzuziehen, wenn 
die Prüfungsleistung auf Grund einer Täu-
schung für „nicht bestanden” (5,0) erklärt wird. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
 
§ 27 Widerspruchsverfahren, Einzelfallent-

scheidung 

(1) 1Ablehnende Entscheidungen und andere 
belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind 
schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen und nach § 41 
VwVfG bekannt zu geben. 2Gegen diese Ent-
scheidungen kann innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Bescheides Widerspruch 
beim Prüfungsausschuss nach den §§ 68 ff. 
der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt 
werden. 
 
(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Soweit sich der Wider-
spruch gegen eine Bewertung einer oder eines 
Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss nach Überprüfung nach den Absät-
zen 3 und 5. 
 

(3) 1Bringt die Kandidatin oder der Kandidat in 
ihrem oder in seinem Widerspruch konkret und 
substantiiert Einwendungen gegen prüfungs-
spezifische Wertungen und fachliche Bewer-
tungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet 
der Prüfungsausschuss den Widerspruch die-
ser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung 
zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewer-
tung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsaus-
schuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls 
überprüft der Prüfungsausschuss die Entschei-
dung aufgrund der Stellungnahme der oder 
des Prüfenden insbesondere darauf, ob  

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsge-
mäß durchgeführt worden ist,  

2. bei der Bewertung von einem falschen 
Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze 
nicht beachtet worden sind,  

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argu-
menten folgerichtig begründete Lösung als 
falsch gewertet worden ist,  

5. sich die oder der Prüfende von sachfrem-
den Erwägungen hat leiten lassen. 

4Entsprechendes gilt, wenn sich der Wider-
spruch gegen die Bewertung durch mehrere 
Prüfende richtet. 
 
(4) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem 
Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 bis 5 
dem Widerspruch nicht bereits in diesem 
Stand des Verfahrens abhilft oder konkrete 
und substantiierte Einwendungen gegen prü-
fungsspezifische Wertungen und fachliche Be-
wertungen vorliegen, ohne dass die oder der 
Prüfende ihre oder seine Entscheidung ent-
sprechend ändert, werden Prüfungsleistungen 
durch andere, mit der Abnahme dieser Prüfung 
bisher nicht befasste Prüfende erneut bewertet 
oder die mündliche Prüfung wiederholt. 
 
(5) Soweit sich der Widerspruch gegen eine 
Entscheidung des Prüfungsausschusses rich-
tet, entscheidet, wenn der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch nicht abhilft, der Fakultäts-
rat. 
 
(6) Über den Widerspruch soll innerhalb eines 
Monats entschieden werden. 
 
(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur 
Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
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II. Fachspezifische Bestimmungen 

§ 28 Geltungsbereich 

1Diese fachspezifischen Bestimmungen regeln 
für die Studierenden des Diplom-Studiengan-
ges Bauingenieurwesen den Ablauf und Auf-
bau des Studiums. 2Sie sind nur gültig im Zu-
sammenhang mit den allgemeinen Bestimmun-
gen in Abschnitt I. 
 
 
§ 29 Ziel des Studiums 

(1) 1Mittelpunkt und Bezug der Lehre im Stu-
diengang Bauingenieurwesen sind einzelne 
Bauwerke und vernetzte bauliche Anlagen un-
ter besonderer Berücksichtigung baukonstruk-
tiver Belange. 2Die zu vermittelnden wissen-
schaftlichen Methoden sind auf die Planung 
und Realisierung von Bauaufgaben anzuwen-
den. 
 
(2) 1Die Lehre im Studiengang Bauingenieur-
wesen ist methodenorientiert und basiert auf 
breiten mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Grundlagen. 2Die Lehre im Studiengang Bauin-
genieurwesen fördert konzeptionelles, ganz-
heitliches Denken und Planen. 3Die Lehre der 
Bauteile, Baustoffe, der Bauausführung und 
der Berechnungs- bzw. Bemessungskonzepte 
ist im Kontext Tragwerk, Bauwerk, Projekt ein-
geordnet. 
 
(3) 1Die Lehre im Studiengang Bauingenieur-
wesen zielt auf gesellschaftliche Kompetenz. 
2Durch Lehrinhalte und Lehrformen wird gesell-
schaftliches Bewusstsein, Verantwortung und 
Kooperationsfähigkeit gefördert. 
 
(4) 1In der Lehre im Studiengang Bauinge-
nieurwesen werden Lehrveranstaltungen in 
Form von Vorlesungen und Hörsaalübungen 
zugunsten von Lehrformen mit aktiverer stu-
dentischer Mitwirkung reduziert. 2Dies ge-
schieht im Rahmen von durchgängigen Labor-
übungen, Projektarbeiten und Seminaren. 
 
(5) Das Profil und die Lehrangebote des Stu-
diengangs berücksichtigen die Haupteinsatz-
gebiete der Absolventen 

- in der Bauwirtschaft, 
- in den öffentlichen Verwaltungen, 
- den Planungs- und Ingenieurbüros und 

- in Wissenschaft und Forschung. 
 
 
§ 30 Graduierung, Abschlussbezeichnung 

Bei erfolgreichem Abschluss des Diplom-Stu-
diengangs Bauingenieurwesen wird der akade-
mische Grad „Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)“ 
verliehen. 
 
 
§ 31 Studiendauer, Studienaufbau und Stu-

diengestaltung 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst 10 Semester 
(300 Kreditpunkte). 
 
(2) Das Grundstudium im Studiengang Bauin-
genieurwesen umfasst 

- die in Anlage 1 aufgeführten Pflichtmodule 
(P), 

- die damit verbundenen Fachprüfungen, 
- das Baupraktikum (siehe Anlage 2). 
 
(3) Das Hauptstudium im Studiengang Bauin-
genieurwesen umfasst das Grundfachstudium 
(3 Semester) und das Vertiefungsstudium (4 
Semester) mit 

- den in Anlage 1 aufgeführten Pflicht- (P) und 
Wahlpflichtmodulen (WP), 

- die damit verbundenen Fachprüfungen, 
- das Ingenieurpraktikum (siehe Anlage 2), 
- Diplom-Arbeit und Verteidigung. 
 
(4) 1Das Hauptstudium ist in die zwei Studien-
schwerpunkte 
- Civil Engineering und 
- Structural Engineering  

profiliert und im Lehrangebot diesbezüglich dif-
ferenziert. 
2Studierende haben sich am Ende des 4. Se-
mesters verbindlich für einen der beiden Stu-
dienschwerpunkte zu entscheiden. 
 
(5) 12 Kreditpunkte sollen aus dem englisch-
sprachigen Lehrangebot der Anlage 1 erwor-
ben werden. 
 
(6) Studierenden wird empfohlen, 30 Kredit-
punkte (1 Semester) an einer der (Partner-) 
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Universitäten im nicht deutschsprachigen Aus-
land zu erwerben. 
 
(7) Der Prüfungsausschuss benennt die anre-
chenbaren Module aus dem fachübergreifen-
den Studium. 
 
(8) Als Wahlmodule können neben denen nach 
Anlage 1 in Absprache mit dem Mentor weitere 
Module aus den übrigen Masterstudiengängen 
der Fakultät gewählt werden. 
 
(9) Die Diplom-Arbeit ist an der BTU zu erbrin-
gen. 
 
 
§ 32 Prüfungsfristen, Zulassung zur Dip-

lom-Arbeit 

(1) 1Der Prüfungsanspruch erlischt i. d. R., 
wenn folgende Prüfungsleistungen nicht er-
bracht werden konnten 

- bis zum Beginn des 3. Semesters:  
40 Kreditpunkte 

- bis zum Beginn des 6. Semesters:  
90 Kreditpunkte. 

2Werden diese Studienfristen aus selbst zu 
vertretenden Gründen überschritten, so kön-
nen in diesem Studiengang an der BTU keine 
weiteren Prüfungsleistungen erbracht werden. 
 
(2) 1Projektmodule können einmal wiederholt 
werden. 2Die erste Wiederholungsprüfung ist 
im nächsten Prüfungszeitraum abzulegen. 3Die 
zweite Wiederholungsprüfung erfolgt im Rah-
men eines neuen Projektes. 
 
(3) Die Zulassung zur Diplom-Arbeit setzt den 
Nachweis von Prüfungsleistungen im Umfang 
von mindestens 270 Kreditpunkten voraus. 
 
 
§ 33 Studienkommission und Studienbera-

tung 

(1) Die durch den Fakultätsrat eingesetzte Stu-
dienkommission 

- koordiniert das Angebot aller Module für die 
Dauer der Regelstudienzeit vorab und gibt es 
den Studierenden zu Beginn ihres Studiums 
bekannt, 

- überwacht das Angebot der notwendigen 
Module, 

- überprüft die Einhaltung und Aktualisierung 
der Lehrinhalte, 

- organisiert und veranstaltet die Studienbera-
tung zum Studiengang, 

- ist für die Außendarstellung des Studiums 
zuständig. 

 
(2) Die Studienkommission setzt sich zusam-
men aus 

- dem Studiengangsleiter als Vorsitzender 
(Hochschullehrer)/der Studiengangsleiterin 
als Vorsitzende (Hochschullehrerin), 

- dem stellvertretenden Studiengangsleiter 
(Hochschullehrer)/der stellvertretenden Stu-
diengangsleiterin (Hochschullehrerin), 

- einem weiteren Hochschullehrer/einer weite-
ren Hochschullehrerin, 

- einem akademischen Mitarbeiter/einer aka-
demischen Mitarbeiterin, 

- einem studentischen Vertreter/einer studenti-
schen Vertreterin. 

 
 
§ 34 Studienberatung 

(1) 1Jeder Student bzw. jede Studentin wird 
während des Studiums kontinuierlich von 
einem Mentor beraten. 2Dieser ist aus dem 
Kreis der Leiter der in den beiden Profilschwer-
punkten vertretenen Lehrstühle der Fakultät 2 
zu wählen. 3Ein Wechsel des Mentors ist nur 
nach Antrag und mit Genehmigung des Prü-
fungsausschusses des Studienganges mög-
lich. 
 
(2) 1Zu Beginn des Vertiefungsstudiums (7. 
Fachsemester) ist in Absprache mit dem Men-
tor dem Prüfungsausschuss des Studiengangs 
der persönliche Studienplan zur Genehmigung 
vorzulegen. 2Darin sind die gewählten Wahl-
pflicht- und Wahlmodule festzulegen. 
 
 
§ 35 Besondere Bestimmungen für die Dip-

lom-Arbeit 

(1) Die Diplom-Arbeit ist in einem Lehrgebiet 
der beiden Vertiefungsrichtungen (Civil Engi-
neering, Structural Engineering) anzufertigen. 
 
(2) 1Die Bearbeitungszeit der Diplom-Arbeit be-
trägt 20 Wochen. 2Die Ausgabe und Abgabe 
sind aktenkundig zu machen. 3Die Verteidi-
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gung der Arbeit hat innerhalb von sechs Wo-
chen nach Abgabe der Arbeit zu erfolgen. 
 
(3) Die Diplom-Arbeit wird in der Regel gleich-
wertig vom betreuenden Hochschullehrer und 
einem weiteren Prüfer bewertet. 
 
(4) 1Die Note setzt sich aus den Bewertungen 
der schriftlichen Arbeit und der Verteidigung 
zusammen. 2Ist eine dieser Bewertungen „nicht 
ausreichend”, gilt die DiplomArbeit als nicht be-
standen. 
 
 
§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten und 

personeller Geltungsbereich 

1Diese Ordnung tritt zum Beginn des Winterse-
mesters 2004/2005 zum 1. Oktober 2004, spä-
testens jedoch am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft und gilt für 

1. Erstimmatrikulierte ab Wintersemester 
2004/2005 und  

2. diejenigen Studierenden, die schriftlich er-
klären, ihr Studium nach der vorliegenden 
Ordnung fortsetzen zu wollen, sofern die 
dem Studienverlauf entsprechenden Modu-
le bereits nach dieser Ordnung angeboten 
werden. 

2Alle anderen Studierenden des Studiengangs 
schließen ihr Studium nach der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Diplom-Studiengang 
Bauingenieurwesen vom 1. April 1996 (ABl. 
02/1996), zuletzt geändert durch die vierte Än-
derungssatzung vom 7. Februar 2002 (ABl. 
07/2002) ab. 3Zugleich tritt die Studien- und 
Prüfungsordnung nach Satz 2 mit den sich aus 
Satz 1 ergebenden Einschränkungen außer 
Kraft. 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: 
Übersicht über die zum Studiengang gehören-
den Module, Prüfungen und Studienleistungen 
einschließlich Status (Pflicht, Wahlpflicht, 
Wahl) unter Angabe von Kreditpunkten 
Anlage 2: 
Hinweise zum Praktikum 
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Anlage 1: Übersicht über die zum Studiengang gehörenden Module, Prüfungen und Studien-

leistungen einschließlich Status (Pflicht, Wahlpflicht, Wahl) unter Angabe von 
Kreditpunkten 

 
Modularisierung Diplom Bauingenieurwesen – Grund- und Grundfachstudium – Regelstudien-
plan und Kreditpunkte 
 
 

 

Grundstu-
dium 

Grundfach-
studium 

Structural 
Engineering 

Grundfach-
studium 

Civil 
Engineering 

 Modul                                   Fachsemester 

Prüfungs-
status 

Modus 

1 2 3 4 5 6 4 5 6 
GRUNDSTUDIUM            
 1 Kommunikation Prü P  6 4        
 4 Höhere Mathematik – T1 Prü P 8         
 5 Höhere Mathematik – T2 Prü P  8        
 7 Mechanische Grundlagen der Statik  Prü P 8         
 8 Festigkeitslehre und Grundlagen der  

   Energiemethoden 
Prü P  8        

 9 Werkstoffe und Ökologie Prü P 4 4        
 10 Bauphysik und Energetik Prü P   8       
 15 Konstruktive Analyse eines Bestands- 

     bauwerks 
Prü P 4 4        

 16 Grundlagen des Entwerfens von  
     Tragwerken 

Prü P   10       

 19 Bemessen und Konstruieren - 
     Bauteile 

Prü P  2 12       

GRUNDFACHSTUDIUM            
Gemeinsame Module            
 2 Gesellschaft – fachübergreifendes  

   Studium 
Prü P     3 3  3 3 

 25 Gebäudetechnik Prü P    4   4   
 20 Bemessen und Konstruieren -   

     Stabwerke 
Prü P    14   14   

 17 Ingenieurgeologie und Boden- 
     mechanik 

Prü P    4   4   

 18 Grundbau Prü P     4   4  
 11 Baubetrieb, Bauwirtschaft, Baurecht Prü P     3 5  3 5 
 23 Wasser- und Abwassertechnik Prü P      5   5 
 24 Siedlungswasserbau Prü P      5   5 
 26 Fachexkursion SL P    4   4   
 27 Praktikum SL P    4   4   
Vertiefung Structural Engineering            
 3 Geschichte Prü P     6     
 21 Bemessen und Konstruieren -  

     ebene Flächentragwerke 
Prü P     14     

 22 Bemessen und Konstruieren -  
     nichtlineares Tragverhalten 

Prü P      12    

Prü…Prüfung, SL…Studienleistung 
P…Pflichtmodul, WP…Wahlpflicht, W…Wahl 
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Grundstudium Grundfach-
studium 

Structural 
Engineering 

Grundfach-
studium 

Civil 
Engineering 

 Modul                      Fachsemester 

Prüfungs-
status 

Modus 

1 2 3 4 5 6 4 5 6 
Vertiefung Civil Engineering            
 6 Bauinformatik Prü P        4 4 
 12 Vertiefung Bauwirtschaft Prü P        6 2 
 13 Planen und Entwerfen von  

     Verkehrsanlagen 
Prü P        4 2 

 14 Konstruktion und Bau von  
     Verkehrswegen 

Prü P        6 4 

Summe Kreditpunkte 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Prü…Prüfung, SL…Studienleistung 
P…Pflichtmodul, WP…Wahlpflicht, W…Wahl 
 
 

Modularisierung Diplom Bauingenieurwesen – Vertiefungsstudium Structural Engineering – 
Regelstudienplan und Kreditpunkte 

Semester  Modul Prüfungs-
status 

Modus 
7 8 9 10 

 MM1 Numerische Mathematik Prü P 6    
 MM3 Höhere Mechanik Prü P  6   
 MM4 Physik für Bauingenieure Prü WP  6   
 IB1 Digitale Methoden im Bauwesen Prü P 6    
 HI9 Schwingungsanfällige Tragwerke Prü P   6  
 MM2 Statistik Prü WP  
 HI1 Stahl im Hochbau Prü WP  
 HI2 Ingenieurholzbau Prü WP  
 HI3 Tragwerkserhaltung Prü WP  
 HI4 Experimental Structures Prü WP  
 SS1 Shell and Membrane Structures Prü WP  
 SS2 Stabilitätstheorie Prü WP  
 SS3 Advanced Finite Element Methods Prü WP  
 SS4 Numerical Simulation of Nonlinear Structures Prü WP  
 GT1 Geologie und Felsmechanik, Fels- und 

Tunnelbau 
Prü WP  

 GT2 Spezialgebiete der Geotechnik Prü WP  
 BB1 Planerischer und Baulicher Brandschutz Prü WP  
 BB2 Energetische Gebäudeplanung Prü WP  
 WW1 Neue Werkstoffe Prü WP  
 WW2 New Technologies in Reinforced Concrete 

Design 
Prü WP 

 
1 
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 HI5 Brücke mittlerer Spannweite - Projekt Prü P 12    
 HI6 Bauen im Bestand - Projekt Prü WP   
 HI7 Weitgespannte Hallentragwerke – Projekt Prü WP   
 HI8 Weitgespannte Brückentragwerke - Projekt Prü WP   
 HI10 Türme und Hochhäuser - Projekt Prü WP  

 
2 Module 

á 12 Kreditpunkte 
 

 Diplomarbeit Prü P    30 
 Summe Kreditpunkte 30 30 30 30 
Prü…Prüfung, SL…Studienleistung 
P…Pflichtmodul, WP…Wahlpflicht, W…Wahl 
Mindestens eines der Projekte ist als Kooperationsprojekt mit Studierenden des Studienganges Architektur zu belegen. 
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Modularisierung Diplom Bauingenieurwesen – Vertiefungsstudium Civil Engineering – 
Regelstudienplan und Kreditpunkte 

Semester  
Modul Prüfungs-

status 
Modus 

7 8 9 10 
 MM1 Numerische Mathematik Prü P 6    
 MM2 Statistik Prü P  6   
 MM4 Physik für Bauingenieure Prü WP  6   
 IB1 Digitale Methoden im Bauwesen Prü P 6    
 FS Fachübergreifendes Studium Prü P 6    
 IB2 Graphentheorie /CAD-Methodik Prü  
 IB3 Netzbasierte Prozessmodellierung Prü 

WP 
 

 IA1 Spurgebundene Verkehrsinfrastruktur Prü  
 IA2 Erhaltung/Instandhaltung von 

Verkehrsanlagen 
Prü  

 IA3 Straßenverkehrstechnik Prü  
 IA4 Stadttechnik Prü 

WP 
min 1 
max 4 

 
 BT1 Energetische Gebäudeplanung Prü  
 BT2 Planerischer und Baulicher Brandschutz Prü  

 BT3 Neue Werkstoffe Prü 

WP 
min1 

max 2  
 BP1 Baubetrieb und Bauwirtschaft II Prü  

 BP2 Projektentwicklung / Projektmanagement Prü  

 BP3 Internationales Planungs- und Baurecht Prü  
 BP4 Vertrags-, Nachtrags- und 

Qualitätsmanagement 
Prü  

 BP5 Betrieb von baulichen Anlagen Prü 

WP 
min1 

max 4 

 

 GT1 Geologie und Felsmechanik, Fels- und 
Tunnelbau 

Prü  

 GT2 Spezialgebiete der Geotechnik Prü  
 GT3 Erdbau Prü 

WP 
min 1 

 
 KI Modul aus Structural Engineering Prü 1 P 
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 PJ1 Verkehrsinfrastruktur- Projekt Prü   
 PJ2 Bautechnik - Projekt Prü   
 PJ3 Bau- und Planungsmanagement – Projekt Prü   
 PJ4 Facility Management - Projekt Prü 

 
WP 

(2 P) 
 

 
2 Module 

á 12 Kreditpunkte 
 

 Diplom-Arbeit Prü     30 
 Summe Kreditpunkte 30 30 30 30 
Prü…Prüfung, SL…Studienleistung 
P…Pflichtmodul, WP…Wahlpflicht, W…Wahl 
Mindestens eines der Projekte ist als Kooperationsprojekt mit Studierenden des Studienganges Stadt- und Regionalplanung 
zu belegen. 
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Anlage 2: Hinweise zum Praktikum 
 
 
1. Ziel der Praktika 

Die Praktika in bauausführenden Unternehmen 
des Baugewerbes sowie in Planungsbüros und 
Bauämtern sollen Einblicke in die Baupraxis 
und die Tätigkeit des Bauingenieurs vermitteln 
und damit die Ausbildung fördern und vertie-
fen. 
 
 
2. Dauer und Art der Praktika 

Es sind mindestens acht Wochen Baupraxis 
(Baupraktikum) und mindestens acht Wochen 
Büropraxis (Ingenieurpraktikum) zu absolvie-
ren. 
 
 
2.1 Baupraktikum 

(1) 1Spätestens bis zum Abschluss der Diplom-
Vorprüfung sind mindestens acht Wochen 
Baupraxis nachzuweisen. 2Es wird empfohlen, 
das Baupraktikum möglichst als Vorpraktikum 
vor Beginn des Studiums zu erbringen. 
 
(2) 1Der Studierende soll handwerklich, nicht 
aber beaufsichtigend auf einer Baustelle oder 
in einem baugewerblichen Betrieb tätig sein. 
2Das Praktikum ist in mindestens zwei Berufs-
tätigkeiten des Bauhauptgewerbes durchzufüh-
ren. 
 
(3) 1Die Abschnitte müssen eine Mindestdauer 
von vier Wochen haben. 2Eine abgeschlossene 
Berufsausbildung in einem Bauhauptgewerbe 
wird als Baupraktikum anerkannt. 
 
 
2.2 Ingenieurpraktikum 

(1) Im Hauptstudium sind bis zur Anmeldung 
der Diplom-Arbeit mindestens acht Wochen 
Praxis in einem Planungsbüro oder Bauamt 
oder in bauleitender Tätigkeit zu absolvieren. 
 
(2) 1Es ist eine tragwerksplanerische, baukons-
truktive oder bauleitende Tätigkeit in mindes-
tens zwei Bereichen aus Ausschreibung, Pla-
nung oder Ausführung nachzuweisen. 2Inge-

nieurpraktika mit einer Dauer von weniger als 
zwei Wochen werden nicht anerkannt. 
 
 
3. Vermittlung und Durchführung des 

Praktikums 

(1) 1Der Studiengang vermittelt keine Prakti-
kantenstellen. 2Der Studierende sucht sich 
seine Arbeitsstelle selbst. 3Von Betrieben bzw. 
Büros angebotene Praktikantenstellen werden 
vom Praktikantenamt der Fakultät bekannt ge-
geben. 
 
(2) Der Studierende hat mit dem Praktikums-
betrieb eine schriftliche Vereinbarung abzu-
schließen, die alle Rechte und Pflichten des 
Praktikanten und des Praktikumsbetriebes so-
wie die Art und Dauer des Praktikums festlegt. 
 
 
4. Nachweis und Dauer der Praktikums-

tätigkeit 

(1) 1Vom Praktikantenamt der Fakultät werden 
Praktikumsnachweise (Formblätter) ausgege-
ben, die durch die Praktikumsbetriebe auszu-
füllen sind. 2Aus ihnen müssen eindeutig Dau-
er, Art und Ort der Tätigkeit hervorgehen. 3Ur-
laub, Krankheit und andere Fehltage während 
des Praktikums werden nicht auf die Dauer 
des Praktikums angerechnet und sind daher 
auf dem Praktikumsnachweis zu vermerken. 
 
(2) 1Der Studierende hat einen formlosen Prak-
tikumsbericht anzufertigen, der eine zeitliche 
Übersicht der durchgeführten Arbeiten, ein-
schließlich der Teilnahme an fachlichen Veran-
staltungen gerechnet nach Tagen bzw. Wo-
chen (ca. zwei Seiten) sowie eine Beschrei-
bung bzw. Darstellung der Arbeitsschwerpunk-
te des Praktikums enthält. 2Dieser Praktikums-
bericht ist vom Praktikumsbetrieb bestätigen 
zu lassen. 
 
(3) Die Originale der Praktikumsnachweise und 
der studentischen Praktikumsberichte sind im 
Praktikantenamt der Fakultät zur Anerkennung 
vorzulegen. 
 
(4) 1Das Praktikantenamt der Fakultät ent-
scheidet, inwieweit die geleistete Tätigkeit die-
ser Ordnung entspricht und als Praktikum an-



07.06.2005 Amtsblatt der Brandenburgischen Technischen Universität 11/2005  
 

 

  Seite 21 

erkannt wird. 2Es kann weitere Praktikumswo-
chen vorschreiben, wenn aus den eingereich-
ten Unterlagen hervorgeht, dass einzelne Ab-
schnitte des Praktikums nicht den vorgegebe-
nen fachlichen Zielstellungen entsprechen. 
 
(5) Der nach der Anerkennung der Praktika 
vom Praktikantenamt der Fakultät unterschrie-
bene Praktikumsnachweis ist spätestens nach 
der letzten Vordiplom-Prüfung bzw. bei der 
Meldung zum letzten Prüfungsabschnitt der 
Diplom-Prüfung im Prüfungsamt vorzulegen. 
 
 
5. Praktikum im Ausland 

(1) Studierende können Teile ihres Bau- bzw. 
Ingenieurpraktikums in geeigneten ausländi-
schen Baubetrieben und Planungsbüros ab-
leisten, sofern die dort zu erlangenden Kennt-
nisse und Fertigkeiten dem Ausbildungsziel 
und -inhalt entsprechen. 
 
(2) Für die Abfassung der Praktikumsnachwei-
se und -berichte in deutscher Sprache hat der 
Studierende zu sorgen. 
 
 
6. Entscheidungsbefugnis 

In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über die Anwendung bzw. Auslegung 
dieser Hinweise. 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakul-
tätsrats der Fakultät Architektur, Bauingenieurwe-
sen und Stadtplanung vom 8. Juli 2004, der Stel-
lungnahme des Senats vom 7. September 2004, 
der Genehmigung durch den Präsidenten der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus 
vom 29. September 2004 und der Anzeige an das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg mit Schreiben vom 29. 
September 2004. 
 
 
Die Ordnung wurde am 29. September 2004 in der 
Brandenburgischen Technischen Universität Cott-
bus niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 29. 
September 2004 durch Anschlag in der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus be-

kannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher 
der 29. September 2004. 
 
 
Cottbus, den 29. September 2004 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. E. Sigmund 
Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


